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Ausgabe März 2024

Im Namen der Gemeindevertretung und
der Bediensteten wünsche ich einen angenehmen

Frühlingsbeginn, Gesundheit, Zuversicht und Tatendrang!

Den SchülerInnen schöne Osterferien und
allen ein gesegnetes Osterfest!

Frohe Ostern! 
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Besonders freut mich, dass wir 
für die einstimmig beschlossene 
Erweiterung	der	Freizeitanla-
ge diese Woche bereits den Spa-
tenstich vornehmen konnten.

Unsere Freizeitanlage wird heu-
er mit einem
-	Calisthenicspark
-	Padelcourt
-	Pumptrack	und
-	einer	Matschzone	
erweitert.

Der Beachvolleyballplatz wurde 
bereits verlegt, um Platz für den 
Padelcourt zu schaffen.
Durch das zusätzliche Angebot 
von sportlichen Möglichkeiten 
wird die Attraktivität der Frei-
zeitanlage für unsere Gemeinde-
bürger erheblich gesteigert.
Ein herzliches Dankeschön an 
die Arbeitsgruppe aus dem Ge-
meinderat für die Ausarbeitung 
dieses tollen Projektes!

Dank des schönen Wetters konn-
ten wir bei den neuen Bauparzel-
len in der Teichstraße bereits die 
Rohtrasse	der	Straße	und	den	
Regen-	und	Schmutzwasserka-
nal errichten.

Auf dem ehemaligen Raika-Ge-
bäude, das jetzt im Besitz der 
Gemeinde ist, haben wir eine 
PV-Anlage installiert. Wir lei-
sten durch erneuerbare Energie 
somit einen wichtigen Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz.

Weiters bitte ich um Eure Mitarbeit bei der Erstel-
lung des Katastrophenschutzplanes für unsere Ge-
meinde. Wer im Ernstfall bereit ist in der Stabsar-
beit mitzuhelfen, möge sich bitte am Gemeindeamt 
melden. Die Landwirte ersuche ich, den beigelegten 
Fragebogen auszufüllen und abzugeben. 
Näheres siehe Seite 3!

Vorausschauend möchte ich bereits jetzt auf unseren 
zweitägigen	Gemeindeausflug am 12. und 13. Okto-
ber hinweisen. Geplant ist eine Fahrt zum Königssee 
im Berchtesgadener Land. Bitte den Termin vormer-
ken. Ein detailliertes Programm folgt im nächsten 
Gemeindeboten.

Unser langjähriger Bauhofleiter 
Hans	 Wurzer tritt nach Ostern 
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand an. Wir verlieren einen au-
ßergewöhnlich pflichtbewussten 
und umsichtigen Mitarbeiter, der 
mit viel handwerklichem Ge-
schick alle Anforderungen im-
mer bestens gemeistert hat. Wir 
wünschen ihm alles Gute für die-
sen neuen Lebensabschnitt und 
möchten uns von ganzem Herzen 
für sein Engagement, seine Lo-
yalität und seine harte Arbeit für 
unsere Gemeinde bedanken. Wir 
werden Hans mit seiner freund-
lichen und zuvorkommenden Art 
in unserem Team sehr vermis-
sen.

Ich wünsche Euch allen ein 
gesegnetes Osterfest und eine 
schöne Frühlingszeit!

Euer Bürgermeister:

(Roman Grabner)

Kurz vor einem beson-
ders frühen Osterfest 
möchte ich Euch über 

einige wichtige Themen infor-
mieren, die uns in der Gemein-
de zurzeit beschäftigen.

Liebe Nöchlingerinnen und Nöchlinger! Liebe Jugend!
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Katastrophenschutzplan

Die Gemeinde überarbeitet derzeit zusammen mit 
dem Niederösterreichischen Zivilschutzverband den 
Katastrophenschutzplan für das Gemeindegebiet.

Die letzten Jahre zeigten deutlich, wie vielfältig und 
komplex Katastrophenereignisse in ihrem Umfang 
und ihren Auswirkungen sein können. Neben den so-
genannten Naturkatastrophen (Hochwässer, Stürme, 
Rutschungen, Unwetter, etc.), bergen auch die fort-
schreitende Technisierung und der zunehmende Ver-
kehr immer höhere Risiken. Auch dem Ausfall von kri-
tischer Infrastruktur (Trinkwasserversorgungsanlage, 
Strom, Energie, etc.) ist besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken und Gefahren, die sich durch die Über-
tragung von Krankheiten ergeben können, müssen in 
unserer mobilen Welt ernst genommen werden.

Um den betroffenen Menschen im Katastrophenfall 
rasch und wirkungsvoll helfen zu können, ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass die verantwortlichen 
Stellen (Gemeinde, etc.) ausreichende Vorsorgen ge-
troffen haben.

Durch Planen und Üben soll erreicht werden, dass die 
Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche in der Kata-
strophenhilfe sichergestellt ist.

Darum sucht die Gemeinde einerseits freiwillige	Per-
sonen, die im Ernstfall bereit sind in der Stabsarbeit  
mitzuhelfen und andererseits werden alle	 landwirt-
schaftlichen	 Betriebe	 ersucht,	 den	 beiliegenden	
Fragebogen	 auszufüllen	 und	 bis	 längstens	 Diens-
tag,	�0.04.�0�4	am	Gemeindeamt	abzugeben.

Falls Sie bereit sind bei der Stabsarbeit	im	Einsatz-
fall mitzuhelfen, dann ersuchen wir ebenfalls bis 
Dienstag,	�0.04.�0�4 um Bekanntgabe am Gemein-
deamt (auch telefonisch möglich 07414/7000).

Im Mai findet eine Informationsveranstaltung für alle 
Stabsarbeits-Interessenten statt, zu der wir dann per-
sönlich einladen.

Besten Dank für 
Ihre Mithilfe bzw. Ihr 
solidarisches Handeln.

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Roman Grabner                       Herausgeber: Marktgemeinde Nöchling
Druck: Eigenvervielfältigung              Fotos: Marktgemeinde Nöchling, privat

„FIA MI“ - Der Fahrtendienst für Nöchling

Nähere Informationen erhalten Sie am Infostand 
am 1. Mai 2024 - beim Nöchlinger Maibaumaufstellen!
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EU-Wahl 2024

Am 9. Juni 2024 wird gewählt!
Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürge-
rinnen und Bürger bei der bevorstehenden EU-Wahl 
optimal unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen im 
Mai eine „Amtliche Wahlinformation – Europawahl 
2024“ zustellen. Achten Sie daher bei all der Papier-
flut, die anlässlich der Wahl versendet wird, beson-
ders auf unsere Mitteilung.

Weitere Informationen zum Ablauf der Europawahl 
werden auf unserer Homepage veröffentlicht.

LJ-Nöchling gewinnt Silber

Unsere Arbeit bestand aus dem Bau eines Parkplatzes mit einem ge-
pflasterten Herzen, der Gestaltung eines Fotorahmens, die Monta-
ge eines Fernrohrs für den Aussichtspunkt und der Verschönerung 
des Platzes mit einer Hecke. In nur 42 Stunden mussten wir dieses 
umsetzen, inklusive der Dokumentation unserer Arbeit. Begonnen 
hat es am Freitag mit der Bekanntgabe des Projektes, abgeschlos-
sen haben wir am Sonntag mit einer Präsentation vor euch, den 
Nöchlingerinnen und Nöchlingern.

Unsere harte Arbeit hat 
sich ausgezahlt, am Sams-
tag durften wir vor ca. 
3000 Leuten den Preis vol-
ler Stolz entgegennehmen. 
Bewertet wurden die Um-
setzung des Projektes, die 
Berichterstattung, die Prä-
sentation und die Öffent-
lichkeitsarbeit während 
und nach dem Projektwo-
chenende.
Trotz so mancher Heraus-
forderung während des 
Projektmarathons war es 
für uns eine unvergess-
liche Erfahrung, die umso 
besser wurde durch den er-
folgreichen Abschluss! 

Landjugend Nöchling, Isabella Eder

Beim diesjährigen Tag der Landjugend am 16. März 2024 in Wiesel-
burg haben wir für unser Projekt „Labstation Lebensweg Nöchling 
– Trink an Schluck und guck“ die Auszeichnung Silber erhalten!
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Ski- und Badetag

Am 17. Februar 2024 fand der alljährliche Ski- 
und Badetag statt, welcher von der Gemeinde 
und der Sportunion gemeinsam organisiert 
wurde.

53 NöchlingerInnen verbrachten trotz verreg-
netem Vormittag, einen schönen Ski- und Bade-
tag am Hochkar bzw. in der Therme Göstling.

Die Gemeinde und die Sportunion Nöchling 
bedanken sich für die zahlreiche Teilnahme und 
freuen sich, dass „Klein und Groß“ unversehrt 
wieder nach Nöchling heimgekommen sind!

Frühjahrsputz

Auch	heuer	wurde	der	Frühjahrsputz	in	unserer	
Gemeinde	wieder	durchgeführt.

Zahlreiche freiwillige Gemeindebürgerinnen, Fami-
lien und Vereinsmitglieder trafen sich am 23. März 
2024 um entlang der Straßen im gesamten Gemein-
degebiet achtlos weggeworfenen Müll einzusam-
meln.

Als Dankeschön für die 
tatkräftige Unterstützung 
lud die Marktgemeinde 
Nöchling zu einer klei-
nen Jause in die Bäckerei 
Katzengruber ein. 

Wir danken allen flei-
ßigen Helfern, die sich 
wieder um ein „Sau-
beres Nöchling“ bemüht 
haben!

Achtlos	weggeworfener	Müll	ist	ein	großes	Problem	für	unsere	Umwelt!
Aufmerksame Mitbürger aus Nöchling informierten die Gemeinde über 
zahlreiche schwarze Müllsäcke, welche einfach bei der Auffahrt Hir-
schenau/Unterberg weggeworfen wurden. Umweltgemeinderat Johann 
Gschossmann und  GR Rupert Haselberger sammelten diese Säcke ein 
und entsorgten diese ordnungsgemäß - Herzlichen Dank dafür!

Wir möchten hiermit mitteilen, dass Restmüllsäcke am Gemeinde-
amt für einen Unkostenbeitrag von € 4,00 pro Sack erhältlich sind!
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Am Freitag, dem 8. März, durften die Kinder der 3. 
und 4. Schulstufe an einem CoPilotenTraining im 
Turnsaal der Volksschule teilnehmen. Auch dazu ein-
geladen waren alle Eltern unserer Schule.

Das CoPilotenTraining, initiiert von der AUVA, bie-
tet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit für die 
Zielgruppe – die am meisten von unsachgemäßer Be-
nutzung der passiven Schutzeinrichtungen im Auto 
betroffen sind – unsere Kinder!

Nur durch Aufklärung der Verantwortlichen – der 
Fahrzeuglenkenden – können Verletzungen, gesund-
heitliche Folgeschäden und Todesfälle infolge unzu-
reichender Kindersicherung bei 
Verkehrsunfällen verhütet wer-
den. Das einzigartige Bildungsan-
gebot des AUVA-CoPilotenTrai-
nings leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit 
der österreichischen Volksschul-
kinder.

Es freut uns sehr, dass auch Bür-
germeister Roman Grabner im 
Turnsaal vorbeischaute, um sich 
über diese wichtigen Inhalte zu 
informieren.

Herzlichen Dank an die Gemeinde und an Gemeinde-
arbeiter Hans Wurzer, der in der Früh und zu Mittag 
Trainer Martin Kollowein beim Aus- und Einladen 
der mitgebrachten Materialien unterstützte.

Schulleiterin
Beate Wimmer-Foramitti

Aktuelles aus der Volksschule

Am Faschingsdienstag überbrachte unser Bürgermei-
ster Roman Grabner den Volksschulkindern frische 
Krapfen von unserer Bäckerei Katzengruber.

Mit großem Appetit verschmausten die verkleideten 
Kinder schließlich die Faschingskrapfen und ließen 
den Tag noch lustig ausklingen.

Faschingskrapfen für die Kinder

AUVA - CoPilotenTraining
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Gebietsbäuerin Susann Wagner er-
öffnete die Sitzung und die Ehrengä-
ste richteten sich an die anwesenden 
Bäuerinnen in ihren Grußworten und 
bedankten sich für das ehrenamtliche 
Engagement über das ganze Jahr. Ge-
meindebäuerin Margit Strasser berich-
tete über die Arbeit der vergangenen 
Jahre und eine Fotocollage mit Musik 
veranschaulichte die zahlreichen Ein-
sätze der Nöchlinger Bäuerinnen. Der 
neue Vorstand und die Ortsbäuerinnen 
wurden schließlich gewählt. Die wie-
dergewählte Gemeindebäuerin bedank-
te sich bei den verbleibenden, neuen 
und ausgeschiedenen Funktionärinnen 
für deren Einsatz und würdigte vor 
allem den starken Zusammenhalt unter-
einander. Bei einer Jause und natürlich 
selbstgemachten Mehlspeisen fand der 
Abend einen gemütlichen Ausklang. 

Wahl der Bäuerinnen Nöchling

sitzend von links nach rechts:
Bürgermeister Roman Grabner, Brigitte Grabner, Bauernbundpräsident NR DI 
Georg Strasser und Gemeindebäuerin Margit Strasser, Ingrid Lehner, Petra 
Eder, Bauernbundobmann Alexander Eder
stehend von links nach rechts:
BB-Teilbezirksobmann Kammerrat Franz Leonhardsberger, Margit Muttenthaler, 
Gebietsbäuerin Susann Wagner, Elisabeth Günthör, Sissy Hader, Theresia Jandl, 
Eva Enengl, Sandra Saary, Christa Haselberger, Martina Aistleitner, Gabi Win-
gelhofer, Verena Fischl

Schulaktion der Bäuerinnen

Im Rahmen der Schulaktion besuchten 
am 20. März die Bäuerinnen die VS 
Nöchling.

Das frisch gebackene Bauernbrot von 
Resi und Sissy war Grundlage für die 
gesunde Jause.

Belegt mit Schnittlauch, Radieschen 
und Käse und bestrichen mit Honig, 
Marmelade und Aufstrichen 
entstand ein kunterbuntes 
Buffet.

Dazu gab es noch jede Menge 
Obst und Gemüse, sowie selbst 
gemachte Säfte und Milch.

Die Kinder und Lehrkräfte 
freuten sich sehr darüber.

Die Bäuerinnen Nöchling
Gemeindebäuerin Margit Strasser

Nach 5 Jahren fand wieder eine Bäuerinnengeneralversammlung mit Neuwahlen in Nöchling statt.



�				Gemeindenachrichten der Marktgemeinde Nöchling - www.noechling.gv.at

Baugründe

Aktuell sind folgende gemeindeeigene Baugrundstücke in der Teichstraße und im Waldweg verfügbar:

Waldweg

Teichstraße

Bei Interesse oder näheren Auskünften wenden Sie sich bitte an die Marktgemeinde Nöchling: 07414-7000.

Weitere	Infos	über	freie	Baugründe	bzw.	Wohnungen	in	unserer	Gemeinde	finden	Sie	auf	unserer
Homepage	unter:	https://www.noechling.gv.at/Aktuelles/Bau-_u_Wohnungsangebot

Info Notar Termin Stellungspflichtige

Unentgeltliche Rechtsauskünfte können in der

Notariatskanzlei	Mag.	Bernhard	Schwarzinger

in Persenbeug (Rathausplatz 6, 3680 Persenbeug)

gegen telefonische Voranmeldung

unter 07414-52526 jederzeit erteilt werden.

Die Stellung für die Stellungspflichtigen
unserer Gemeinde

 - Geburtsjahrgang	�00� -
findet am

��.	September	�0�4 statt!
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Weiters möchten wir nochmals darauf hinweisen  -
WO/WAS/WIE entsorgt werden kann:

Grünschnitt,	fingerdicker	Strauchschnitt	und
auch	dickere	Sträucher

bei Anton	Temper (Mitterndorf)
 

Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit Ihren Strauchschnitt per Hausabholung über den 
GVU Melk (www.gvumelk.at) - Anmeldefrist 15. März bzw. 15. September - kostenpflichtig abholen und ent-
sorgen zu lassen. 

Natürlich können Sie auch wie bisher Ihren Grün- und Grasschnitt (kostenpflichtig) und Ihren Baum- und 
Strauchschnitt (gratis) in einem der umliegenden Altstoff-Sammelzentren (ASZ) entsorgen.

Alle, welche die gemeindeinterne Entsorgung von Grün- und Strauchschnitt
das erste Mal in Anspruch nehmen wollen, bitten wir, sich bei Herrn Johann Gschossmann

unter der Telefonnummer 0676-88 90 62 485 im Voraus zu melden.  

Grün- und Strauchschnittentsorgung

Den Baum-, Strauch- und Grünschnitt
(Mähgut/Grasschnitt/Stauden) können Sie
kostenlos in unserer Gemeinde entsorgen!  

Der GVU Melk hilft und bietet neben der wöchent-
lichen Abgabemöglichkeit in den Altstoffsammelzen-
tren (ASZ) auch jährlich die kostenlose Sperrmüll-
Hausabholung an.

Anmeldungen können nur mehr mittels Online	For-
mular	getätigt werden - www.gvumelk.at - (Entsor-
gung - Abfallarten - Sperrmüll). Falls Sie Hilfe bei der 
Anmeldung benötigen, melden Sie sich am Gemein-
deamt.

Die daraufhin eingeteilten Termine werden Anfang 
August per Postweg zugestellt. Die Abholung wird 
voraussichtlich im August oder September erfolgen.

Der Sperrmüll muss so bereitgestellt werden, dass 
dieser vom Entsorgungspersonal ohne zusätzlichen 
Aufwand geladen werden kann und keine Beeinträch-
tigung des öffentlichen Verkehrs entsteht.

Der Sperrmüll muss an der 
Grundstücksgrenze bzw. an der 
nächsten per LKW erreichbaren 
Stelle bereitgestellt werden. 

Nur Haushaltsmengen (keine Wohnungs- oder Haus-
räumung!)

Sperrmüll - Hausabholung: bis 15. Juli anmelden
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Sackerl fürs Gackerl

NÖ Hundehaltegesetz

Liebe	Hundehalter!
Wir wollen nochmals auf das neue Hundehaltegesetz 
aufmerksam machen, welches seit 1. Juni 2023 in 
Kraft getreten ist und einige Änderungen beinhaltet.

-	Sachkundenachweis
Für jeden neu angemeldeten Hund ab 1. Juni 2023 ist 
ein Sachkundenachweis vorzulegen.

-	Nachweis	Haftpflichtversicherung
Ein Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtver-
sicherung - für jeden Hund - muss an die Gemeinde 
erbracht werden.

Die Nachweise müssen binnen 6 Monate bei der Ge-
meinde vorgelegt werden - persönlich oder per Mail 
an marktgemeinde@noechling.gv.at.

Rechtsgrundlagen: NÖ Hundehaltegesetz, LGBl. 4001 in 
der Fassung LGBl. Nr. 56/2022  -  NÖ Hundehalte-Sach-
kundeverordnung 2023, LGBl. Nr. 14/2023

An folgenden Standorten sind kostenlose Sackerl erhältlich:

   - Infotafel/Parkplatz Kindergarten
   - Fa. Fichtinger
   - Siedlungshäuser - Kirchbichl - Garagen Fichtinger
   - Kreuzung Birkenweg - gegenüber Schulplatz

Sollten	einmal	keine	Sackerl	verfügbar	sein,	bitte	am	Gemeindeamt	melden!

Des	Weiteren	möchten	wir	erinnern:
Jeder Hundehalter ist verpflichtet die Exkremente seines Hundes sofort zu beseitigen und bei den unten ge-
nannten Stellen zu entsorgen!

Saisonbadekarten sind wieder am Gemeindeamt
erhältlich.

Saisonbadekarten

Saisonbadekarten															 		 Preise	�0�4	 									

Erwachsene	 	 	 	 			€	36,--																
Schüler,	Studenten,	Lehrl.,	Präsenzd.	 			€	28,--	 	
Kinder	ab	6	-	15	Jahre	 	 	 			€	18,--	  

Familien-Saisonkarten
1.	Erwachsener	 	 	 	 			€	29,--	 	
2.	Erwachsener		 	 	 			€	21,--	 	
je	Kind	von	6	-	15	Jahre		 	 			€		7,--		 		
ab dem 3. Kind frei     

Infos/Beihilfen/Förderungen, ...

Jagdpacht

Die Auszahlung	des	Jagdpachtes	für	das	Jahr	�0�4	
erfolgte im Februar nach Feststellung der Jagdpachtan-
teile, wie üblich im Bankweg. Bagatellbeträge (unter 
€	15,-)	wurden	nicht	angewiesen,	können	aber	binnen	
einer Frist von 6 Monaten während der Amtsstunden 
am Gemeindeamt Nöchling behoben werden. 

Jagdpachtanteile, welche bis 15. August nicht behoben 
werden, werden laut Beschluss des Jagdausschusses 
für Instandhaltungsmaßnahmen an Güterwegen im 
Gemeindegebiet von Nöchling verwendet.
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Die Landesregierung unterstützt pflegebedürftige 
Menschen!

Förderhöhe: € 1.000,00 pro Jahr

Die Förderung für 2024 kann ab 1.1. bis 31.12.2024 
online (https://www.noe.gv.at/noe/Pflege/NOe_Pfle-
ge_und_Betreuungsscheck.html) oder telefonisch 
(02742-9005	9095)	beantragt	werden.

Voraussetzung:
 - Hauptwohnsitz
 - mind. Pflegestufe 3
   (außer Demenz und unter 18. Jahre)
 - berechtigter Personenkreis (siehe Homepage)

NÖ Pflege- und Betreuungsscheck

... für Pflege und Betreuung

Der Angehörigenbonus dient als finanzielle Unter-
stützung für die Pflege in der Familie.

Der Angehörigenbonus gebührt Personen, die einen 
nahen Angehörigen mit Anspruch auf zumindest 
Pflegegeld der Stufe 4 in häuslicher Umgebung pfle-
gen.

Förderhöhe: € 125,00 pro Monat

Voraussetzung:
 - automatisch bei Selbst- oder Weiterversicherung in 
der Pensionsversicherung wegen der Pflege eines na-
hen Angehörigen oder eines behinderten Kindes
 - auf Antrag, wenn keine Selbst- oder Weiterversi-
cherung besteht, sofern die Pflege des Angehörigen 
mit Pflegegeld	ab	Stufe	4 in häuslicher Umgebung 
bereits seit mindestens einem Jahr erfolgt, der nahe 
Angehörige in diesem Zeitraum einen Anspruch auf 
Pflegegeld zumindest der Stufe 4 hatte und das mo-
natliche Netto-Einkommen im 
letzten Kalenderjahr durch-
schnittlich nicht mehr als 
1.500,-- Euro 
betrug.

		Stufe	1:				mehr	als	 		65	Std.	 EUR				192,00
		Stufe	2:				mehr	als	 		95	Std.	 EUR				354,00
  Stufe 3:    mehr als 120 Std. EUR    551,60
  Stufe 4:    mehr als 160 Std. EUR    827,10
  Stufe 5:    mehr als 180 Std.        * EUR 1.123,50
		Stufe	6:				mehr	als	 180	Std.								*	EUR	1.568,90
  Stufe 7:    mehr als 180 Std.        * EUR 2.061,80

* zusätzliche Voraussetzung notwendig!
Das Pflegegeld gebührt nur über Antrag, erfordert 
grundsätzlich eine fachärztliche Begutachtung und 
wird ab Antragstellung im nächsten Monat wirksam. 
Ab dem 2. Tag eines Aufenthaltes in einer Kran-
ken- oder Kuranstalt ruht das Pflegegeld, sofern ein 
in- oder ausländischer Sozialversicherungsträger, der 
Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt überwiegend 
die Kosten trägt. 

Pflegegeld 2024

Angehörigenbonus

Familienbonus PLUS
Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. 
Durch ihn wird Ihre Steuerlast direkt reduziert, näm-
lich um bis zu 2.000 Euro pro Kind und Jahr. Den 
Familienbonus Plus erhalten Sie, so lange für das 
Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Nach dem 18. 
Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Famili-
enbonus Plus in der Höhe von 700 Euro jährlich zu, 
wenn Sie für dieses Kind weiterhin Familienbeihilfe 
beziehen.

Geringverdienende Alleinerziehende bzw. Alleinver-
dienende, die keine oder eine geringe Steuer bezahlen, 
erhalten künftig einen so genannten Kindermehrbe-
trag in Höhe von max. 700 Euro pro Kind und Jahr.

So wird ś gemacht:
Formular E 30 unter www.
bmf.gv.at downloaden und  un-
terschrieben Ihrem Arbeitge-
ber übermitteln.
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Wer täglich oder wöchentlich von seinem Hauptwohnsitz 
in NÖ zum Arbeitsort pendelt, kann die NÖ Pendlerhil-
fe erhalten. Wenn die Entfernung zwischen Wohn- zum 
Arbeitsort mindestens	��	km	und	weniger	als	40	km	
beträgt, erhält man den NÖ	Pendlerausgleichsbetrag 
einmalig	in	der	Höhe	von	€	320,--	für	das	Jahr	2023.	
Auch die Einkommensgrenzen wurden neu angepasst.
Das Ansuchen	 muss	 bis	 spätestens	 �1.	 Oktober	 für 
das abgelaufene Kalenderjahr erfolgen.

Weitere Infos erhalten Sie am Gemeindeamt oder www.
noel.gv.at/pendlerhilfe.
Antragstellung ist ausschließlich mittels Online-An-
trag möglich!

Gut	zu	wissen	-	Arbeitnehmerveranlagung	�0��
Denken Sie an Ihre Arbeitnehmerveranlagung – auch 
Steuer- oder Jahresausgleich – und holen Sie sich jenen 
Teil der Lohnsteuer zurück, den Sie zu viel bezahlt ha-
ben. 
FinanzOnline	-	Das	Finanzamt	zuhause
Mit FinanzOnline kommt das Amt zu Ihnen. Auf elek-
tronischem Weg können Sie wann Sie wollen, ganz Ih-
rer persönlichen Organisation entsprechend, Ihre Amts-
wege erledigen.
Die Arbeitnehmerveranlagung lässt sich schnell und 
einfach via FinanzOnline durchführen. Sie können 
nachsehen, ob Ihr Dienstgeber Ihren Lohnzettel bereits 
übermittelt hat bzw. ob die Organisationen, denen Sie 
2023 gespendet haben, Ihre Spende schon gemeldet ha-
ben. Beide haben dafür bis Ende Februar Zeit. Sie kön-
nen Daten, die das Finanzamt von Ihnen hat, sehen und 
auf Vollständigkeit prüfen. Sie können über FinanzOn-
line auch direkt mit dem Finanzamt kommunizieren. 
Melden Sie sich jetzt an, um Ihren „Jahresausgleich“ für 
2023 bereits online zu machen: auf www.finanzonline.
at durch Klick auf „Online-Erstanmeldung“ oder in je-
dem Finanzamt!
Bearbeitungsdauer	-	Veranlagung	�0��
Ob Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung für 2023 bereits 
eingereicht haben oder das noch planen – Sie möchten 
Ihr mögliches Guthaben rasch auf Ihrem Konto sehen. 
Die Bearbeitungsdauer hängt jedoch von verschiedenen 
Faktoren ab. Wichtigste Voraussetzung ist, dass der Fi-
nanzverwaltung alle nötigen Daten vorliegen. Arbeitge-
ber haben gesetzlich bis Ende Februar Zeit für die elek-
tronische Übermittlung des Lohnzettels. Die gleiche 
Frist gilt auch für Organisationen, um der Finanz In-
formationen über Ihre 2023 gespendeten Beiträge (auch 

Kirchenbeiträge) zu melden. Diesen Vorgang kann die 
Finanzverwaltung nicht beschleunigen. Bitte bedenken 
Sie daher, dass die Bearbeitung Ihrer Veranlagung frü-
hestens mit März 2024 beginnen kann. Nützliches und 
Wissenswertes zu Ihrer Arbeitnehmerveranlagung fin-
den Sie auch im jährlich erscheinenden Steuerbuch, das 
auf www.bmf.gv.at zum Download zur Verfügung steht 
oder auch in den Finanzämtern zur Mitnahme aufliegt.

Der Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag steht 
einer Person zu, wenn Sie mehr	als	sechs	Monate	im	
Kalenderjahr	verheiratet	waren und der (Ehe)partner 
im Kalenderjahr höchstens € 6.937,--  (bei Bezug von 
Familienbeih.f.mind. 7 Monate) verdient hat.
Der Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag 
beträgt:
			€	572,--	jährlich	mit	einem	Kind,	
			€	774,--	jährlich	mit	zwei	Kindern,		
			€	255,--	jährlich	für	jedes	weitere	Kind.	
Der Antrag kann jährlich im Wege der Arbeitnehmer-
veranlagung  (5 Jahre rückwirkend) auch für Voller-
werbslandwirte mit dem Formular L 1 beim Finanzamt 
gestellt werden.  
Formulare	erhalten	Sie	am	Gemeindeamt!

Der Mehrkindzuschlag wird ab	dem	dritten	Kind	zu-
sätzlich zur Familienbeihilfe und zum Kinderabsetzbe-
trag	 	 gewährt	 und	 beträgt	monatlich	 €	 23,30	 	 für	 das	
dritte und jedes weitere Kind und ist grundsätzlich im 
Wege der Arbeitnehmerveranlagung (L 1) zu beantra-
gen! Personen	ohne	eigenes	Einkommen	sollen	diesen	
Zuschlag	 jährlich	 mit	 dem	 Formular	 L	 1	 beim	 Fi-
nanzamt	beantragen.		Das	steuerpflichtige	Einkom-
men darf  jährlich € 55.000,-- nicht überschreiten! 
Anträge liegen am Gemeindeamt auf.

Für SchülerInnen und Lehrlinge, die am Ausbildungsort 
eine Zweitunterkunft haben, gibt es die Heimfahrtbei-
hilfe	 zwischen	 €	 19,--	 und	 €	 58,--	 monatlich.	 Schüle-
rInnen erhalten auch für Fahrten zu und von lehrplan-
mäßigen Praktika eine pauschale Fahrtenbeihilfe. Sie ist 
beim Finanzamt zu beantragen.  

Antragstellung	ist	ausschließlich	mittels	Online-An-
trag	unter	www.oesterreich.gv.at	-	Schulfahrtbeihil-
fe	möglich.

NÖ Pendlerhilfe

Arbeitnehmerveranlagung

Alleinverdiener/Alleinerzieher-
absetzbetrag

Schulfahrtbeihilfe

Mehrkindzuschlag
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Der NÖ Familienpass bietet viele Vorteile für NÖ 
Familien und für alle, die sehr gerne Zeit mit Kindern 
verbringen und Aktivitäten unternehmen wollen – auch 
ohne direkt mit ihnen verwandt zu sein (vorbehatlich der 
Zustimmung der Eltern).
Alle Personen in Niederösterreich können den NÖ 
Familienpass kostenlos beantragen. Voraussetzung ist, 
dass mindestens ein Erwachsener oder ein Kind einen 
Wohnsitz in Niederösterreich hat. Der Familienpass ist 
nach Ausstellung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
des Kindes gültig.
Der Kostenbeitrag für den Versicherungsschutz des 
NÖ Familienpass beträgt 44,00 Euro und ist jährlich zu 
bezahlen. www.familienpass.at

Großmütter und Großväter können ebenfalls einen 
NÖ Familienpass für sich und ihre Enkelkinder 
beantragen, die sogenannte Familienpass-Oma/Opa-
Karte. Somit haben auch Großeltern die Möglichkeit, 
gemeinsam mit ihren Enkelkindern, die Ermäßigungen 
und Angebote des NÖ Familienpasses in Anspruch zu 
nehmen. Als Voraussetzung gilt ein bereits bestehender 
Familienpass der Eltern und eine	 Einwilligung	 der		
Erziehungsberechtigten.
Infos und Formulare unter www.familienpass.at

Ein Zuschuss zum Aufwand für das Wohnen kann Ei-
gentümerInnen, MieterInnen oder Nutzungsberechtigten 
einer geförderten Wohnung (z.B. Genossenschaftswoh-
nung), eines geförderten Eigenheimes oder eines ge-
förderten Wohnheimes zuerkannt werden, wenn dies 
der Hauptwohnsitz ist und nach den Voraussetzungen 
der NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien bereits geför-
dert wurde. Für die Einreichung muss das aufgelegte 
Antragsformular verwendet werden und inklusive al-
ler erforderlichen Beilagen und Nachweise übermittelt 
werden: Einkommensnachweis(e) aller im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen (in Kopie) - HINWEIS: Es 
ist das gesamte Jahreseinkommen (1. Jänner bis 31. De-
zember) des der Antragstellung vorangegangenen Jahres 
nachzuweisen, Nachweis über die Leistung des Woh-
nungsaufwandes: bei Wohnungen/ Reihenhäusern, bei 
Eigenheim/ Eigenheimsanierung, Meldenachweis, Miet-
, Kaufvertrag oder ähnliches (in Kopie), nur bei Erstan-
trag erforderlich. 
Nähere Infos unter www.noel.gv.at

Die Rezeptgebühr beträgt ab 01.01.2024	EUR	�,10. 
Der Mindestbetrag für den Kostenanteil des Versicher-
ten (Angehörigen) bei Gewährung von Heilbehelfen und 
Hilfsmitteln beträgt für das Jahr 2024 € 40,40; bzw. 
max.	10	%	des	Vertragstarifes. Diese Beträge leitet die 
Apotheke an Ihre Krankenkasse weiter. Für die Befrei-
ung	von	der	Rezeptgebühr	(Antrag!) gelten folgende 
Grenzbeträge:

  a) Für Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte 
für Alleinstehende EUR 1.110,26, für Ehepaare EUR 
1.751,56 nicht übersteigen. Diese Beträge erhöhen sich 
für	jedes	Kind	um	€	171,31.
 b) Für Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen 
überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen, sofern die 
monatlichen Nettoeinkünfte für Alleinstehende EUR 
1.276,80	für	Ehepaare	EUR	2.014,29	nicht	übersteigen;	
Ab	1.	Jänner	�01�	sind	alle	Ausgleichszulagenbezie-
her	für	sich	und	ihre	anspruchsberechtigten	Angehö-
rigen	von	der	Entrichtung	der	Rezeptgebühr	befreit.	
Die	Befreiung	wird	automatisch	berücksichtigt,	es	ist	
daher	kein	Antrag	dafür	notwendig!

Rezeptgebührenobergrenze:
Rezeptgebühr muss nur so lange bezahlt werden, bis im 
laufenden Kalenderjahr mit diesen Zahlungen ein	Be-
trag	 von	 �	 %	 des	 Jahresnettoeinkommens erreicht 
wird. Danach ist man für den Rest des Kalenderjahres 
von der Rezeptgebühr befreit.

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspensionen 
für	Alleinstehende		 	 	 EUR			1.217,96
für	Ehepaare		 	 	 	 EUR			1.921,46
Erhöhung	für	jedes	Kind		 	 EUR						187,93
Witwen-	u.	Witwerpension	 	 EUR			1.217,96
Waisenpensionen	bis	zum	�4.	Lebensjahr
Halbwaisen		 	 	 	 EUR						447,97
Vollwaisen     EUR      672,64
Waisenpensionen	ab	dem	�4.	Lebensjahr
Halbwaisen		 	 	 	 EUR						796,06
Vollwaisen		 	 	 	 EUR				1.217,96

Mit 01.01.�0�4 erhöht sich bei geringfügig Beschäf-
tigten die monatliche Geringfügigkeitsgrenze auf 	EUR	
�1�,44.

Familienpass

Familienpass OMA-OPA Karte

Ausgleichszulagen-Richtsätze 2024

Geringfügigkeitsgrenze

Rezeptgebühr - Heilbehelfe

Wohnzuschuss
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Die	Lehrlingsbeihilfe	beträgt	monatlich	€	120,00	und	wird	ab	
Antragstellung bis zum Beginn des folgenden Lehrjahres bewil-
ligt. Danach muss ein neuerlicher Antrag gestellt werden.

Ab 01.01.2020 können Lehrlinge mit einem aufrechten Lehr- 
oder Ausbildungsvertrag im Sinne des Berufsausbildungsge-
setzes (BAG) oder des Land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
ausbildungsgesetzes (LFBAG) mit nur einem Antragsformular 
die Lehrlingsbeihilfe und Mobilitätsförderung gemeinsam für 
das laufende Ausbildungsjahr beantragen.

Voraussetzungen:	
• seit mindestens 6 Monaten Hauptwohnsitz in NÖ
• Bezug der Familienbeihilfe
• ein aufrechter Lehr- oder Ausbildungsvertrag im Sinne des 

Berufsausbildungsgesetzes (BAG) oder des Land- und forst-
wirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes (LFBAG)

• das monatliche Gesamtfamilieneinkommen (Brutto) darf die 
festgelegte Höchstgrenze nicht übersteigen

• kein Bezug von Leistungen aus dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz oder dem Arbeitslosenversicherungsgesetz

https://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerderung _Lehr-
lingsbeihilfe.html

€	120,-	kann	Lehrlingen	aufgrund	von	besonderen	Leistungen	
im Zusammenhang mit der Lehrausbildung gewährt werden.       
nur Online-Antrag:  www.noel.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerd_
begabtenfoerderung.html

Für Lehrlinge, bei denen die Benützung eines öffentlichen Ver-
kehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht möglich 
ist, kann eine Fahrtenbeihilfe beantragt werden, wenn der Ar-
beitsweg mindestens	�	km beträgt.

Sie	beträgt:	€	5,10	pro	Monat	bei	einem	Arbeitsweg	bis	10	km	
oder		innerhalb	des	Ortsgebietes	€	7,30	/	Monat	bei	einem	Ar-
beitsweg von mehr als 10 km

Die	 Mobilitätsförderung/Lehrlingsbeihilfe	 (NÖ	 Lehr-
lingspendlerhilfe)	 kann	 zusätzlich	 zur	 Fahrtenbeihilfe	 be-
antragt	werden!

 

Lehrlinge (unter 24 Jahren), die in einem gesetzlich anerkannten 
Lehrverhältnis stehen und für die Familienbeihilfe bezogen 
wird, können für die Dauer der Lehrzeit an der Lehrlingsfrei-
fahrt (zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte) teilnehmen. 
Das	 ausgefüllte	 Antragsformular	 mit	 der	 Bestätigung	 des	
Dienstgebers	über	das	Lehrverhältnis	ist	beim	Verkehrsun-
ternehmen	einzureichen.	

Für die Freifahrt ist als Eigenanteil ein Pauschalbetrag von 
€	19,60	für	jedes	Lehrjahr	zu	leisten.

Folgende	Tickets	sind	für	Schüler	u.	Lehrlinge	erhältlich:
Jugendticket	€	19,60				oder			TOP-Jugendticket	um	€	82,--
Infos unter www.vor.at (unter Tickets-Jugendtickets)

Was	ist	die	„Jugendkarte	14�4“?
1424 ist eine pers. Jugendkarte für 14 bis 24-Jährige.
* 1424 ist ein Altersnachweis fürs Fortgehen.
* 1424 bietet eine Menge Vorteile und Ermäßigungen.
* 1424 bietet TOP-Infos und TOP-Events.

Zielgruppe sind junge Niederösterreicherinnen und Niederö-
sterreicher im Alter von 14 bis 24 Jahren. 

Diese	Jugendkarte	erfüllt	verschiedene	Funktionen:
Als Begleitmaßnahme zum Jugendgesetz gilt die Jugendkarte 
als Altersnachweis	 für	 Jugendliche.	 Sie wird von der Exe-
kutive akzeptiert. Die Jugendkarte ist eine Vorteilskarte bei 
verschiedenen Partnern aus Bildung, Wirtschaft, Freizeit und 
Kultur. Man erhält Ermäßigungen oder Rabatte und kann an 
Sonder-Aktionen teilnehmen. Mit der Jugendkarte bekommen 
die Jugendlichen auch TOP-Infos über Jugendangebote in Niede-
rösterreich. Dafür gibt es ein Magazin, einen E-Mail-Newsletter 
und eine Homepage. Antragsformulare liegen am Gemeindeamt 
auf und werden von der Gemeinde weitergeleitet. 

Wir	brauchen	von	Dir	nur	Deine	Unterschrift,	 eine	Kopie	
des	Staatsbürgerschaftsnachweises	und	ein	Passfoto!             
     www.jugendinfo-noe.at/jugendkarte    (Jugendkarte 1424)
     www.noel.gv.at                         (Land NÖ)
     www.ams.at                                          (Arbeitsmarkt)
     www.bmf.gv.at                         (Finanzamt)

... für Lehrlinge

Lehrlingsbeihilfe und
Mobilitätsförderung

Begabtenförderung

Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge
und Praktikanten

Schüler- u. Lehrlingsfreifahrt
Jugendtickets

Arbeitnehmerveranlagung
nähere Infos - siehe Beihilfen!

Jugendkarte 1424 - kostenlos!!
auch als App für Smartphones)
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Förderung	für	Photovoltaik
Seit 1. Jänner 2024 fällt bei der Lieferung und Installation von PV-
Anlagen die Umsatzsteuer für Privatpersonen weg. Voraussetzung 
ist, dass die Leistung der Photovoltaikanlage nicht mehr als 35 kWp 
beträgt und auf oder in der Nähe von folgenden Gebäuden betrieben 
wird: 

 - Gebäude, die Wohnzwecken dienen 
 - Gebäude, die von Körperschaften öffentlichen Rechts genutzt werden   
    (z.B. Gemeindeamt, Kindergarten) 
 - Gebäude, die von Körperschaften oder Vereinigungen genutzt wer- 
    den, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 

Informationen	unter:	https://www.energie-noe.at/foerderung-fuer-photovoltaik

Förderung	und	e-Prämie	 für	Elektroauto	und	weitere	Elektro-
fahrzeuge
Die Förderung von Elektroautos bei Privaten beträgt in Summe bis zu 
5.400 Euro. Das gilt bei Kauf oder Leasing eines E-Autos. Zusätzlich 
wird die Ladestation oder die Wallbox mit bis zu 1.800 Euro geför-
dert (beim Mehrparteienhaus). Seit 2023 können e-Autobesitzende 
noch zusätzlich von einer e-Prämie profitieren!

Informationen	unter: https://www.energie-noe.at/foerderungen-fuer-elektromobilitaet

Weitere Infos zu Förderungen - Energie in NÖ

Raus aus Öl und Gas

Sanierungsoffensive 2024 - Thermische Gebäudesanierung
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Infos Musikschule Yspertal - südl. Waldviertel

Die Musikschule steht inmitten zahlreicher Vor-
spielabenden, Workshops, Übertrittsprüfungen, 
Wettbewerben, …

Diese können im Veranstaltungskalender un-
ter www.musikschule.yspertal.com aufgerufen 
werden.

Wir gratulieren sehr herzlich Madlene Fischl 
zur 1. Übertrittsprüfung auf ihrer Zither, welche 
sie mit sehr gutem Erfolg abgelegt hat. 

Herzliche	Einladung	zum	
• Tag der offenen Tür Haus der Musik Yspertal 
- FR 26.4.2024 - von 14.00 – 18.00 Uhr
Lerne die Vielfalt an Instrumenten, Gesang, … 
kennen. 
Komm vorbei und finde deine musikalische 
Freizeitbeschäftigung!
Auch Erwachsene sind nach Maßgabe freier 
Plätze an der Musikschule herzlich willkom-
men!
Schnuppertermin Elementares Musizieren wird 
über Kindergärten beworben,
Schnuppertermin Tanz am MI 24.4.2024 (Krea-
tiver Kindertanz (ab 4), Ballett (ab 7), Jazz/Musi-
cal - Modern Dance (ab 11), Fit, Fun&Dance für 
Erwachsene, genaue Zeiten siehe Homepage)
• Musikschulkonzert im Pfarrstadl Nöchling -  
  DI 28.5.24 -18.00 Uhr „Wild West“

Anmeldungen	für	das	neue	Schuljahr	werden	ab	April	gerne	entgegengenommen.
Achtung	geänderter	Anmeldeschluss:	�1.	Mai	�0�4	

Info - Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft

Information Energiepreis EEG Nöchling 

Der Vorstand EEG Nöchling hat auf Grund der starken Marktpreis 
Senkung für die PV- Einspeisung den Preis angepasst!

Ab	 dem	 �.	 Quartal	 (01.04.�0�4)	 Energiepreis	 von	 1�,�	 ct/kWh	
netto	 (ohne	Mehrwertsteuer) 14,76 ct/kWh brutto (mit Mehrwert-
steuer)

Mit voller Energie,
Obmann EEG, Johann Gschossmann 0676 88 906 2485
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2024 wird das Konzept der BIOEM unter dem Motto „Messe für eine lebenswerte und sichere Zukunft“ mit 
den bewährten Kernthemen weitergeführt und mit den Punkten „Mitalternder Wohnraum“ und „Klimafitter 
Wald 2.0“ ergänzt.

Damit greift die BIOEM wieder brandaktuelle Themen auf und wird ihrer Vorreiterrolle gerecht.
Nähere Infos unter: www.bioem.at

37. BIOEM - 30. Mai bis 2. Juni 2024 - Großschönau

Ortsbauernrat neu gewählt
Am 4. Februar 2024 fand in 
Nöchling im Gasthaus zur Lin-
de die Vollversammlung mit 
Neuwahlen des örtlichen Bau-
ernbundes statt. 

Dabei wurde der amtierende 
Obmann Alexander Eder neuer-
lich gewählt.

Die Ortsbauernräte Paul Hader 
und Thomas Langthaler haben 
ihre Funktion nach langjähriger 
Tätigkeit zurückgelegt, statt-
dessen neu hinzugekommen 
sind Michael Hader und Simon 
Langthaler.

Auch Bauernbundpräsident NR 
Georg Strasser war zu Gast und 
gab Einblicke zu wichtigen The-
men in der Agrarpolitik.

Bürgermeister Roman Grabner 
berichtete über Aktuelles aus 
der Gemeindestube.

vorne v. li.n.re:
Simon Langthaler, Thomas Wurzer, Markus Schachenhofer, Helga Temper, Ob-
mann Alexander Eder, Gemeindebäuerin Margit Strasser, Bauernbundpräsident 
NR Georg Strasser, Rupert Haselberger, Erich Buchberger

hinten v. li.n.re:
Andreas Muttenthaler, Bgm. Roman Grabner, Monika Forthofer, Manfred Fort-
hofer, Johann Jandl, Mario Fischl, Franz Aistleitner, Andreas Haselberger

Obmann Alexander Eder bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen der Wähler, sowie bei den aus-
geschiedenen Ortsbauernräten und freut sich schon auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit den neugewählten 
Funktionären.

Bauernbund-Obmann Alexander Eder
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Die Familienberatung der Caritas der Diözese St. Pöl-
ten unterstützt seit 50 Jahren Familien, Paare und Ein-
zelpersonen in schwierigen Lebenssituationen (z.B. 
bei Familienkonflikten, Erziehungsfragen usw.). 

Seit November 2023 bieten wir nun NEU kostenlose 
Elternberatung im Zuge 
des Eltern-Kind-Passes 
an. In 15 Beratungsstel-
len geben wir Müttern 
und Vätern (einzeln oder 
gemeinsam) während 
der Schwangerschaft 
und bis zum ersten Ge-
burtstag des Kindes in 
einer kostenlosen ein-
stündigen Eltern-Kind-

Pass Beratung kompetente wie hilfreiche Antworten. 
Die Themen dieser psychosozialen Beratung rund um 
Schwangerschaft, Geburt und Kleinkindphase reichen 
von arbeitsrechtlichen und finanziellen Fragen über 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu 
Themen der Elternschaft.

Kostenlose Samensackerl wieder am Gemeindeamt erhältlich!
Unsere	Gemeinde	macht	mit	beim	Igelsonntag!
Holen Sie sich kostenlose	Samensackerl	„Wassersparender	Kräuterrasen“ am Gemeindeamt ab und helfen 
Sie mit, eine Nahrungsquelle für Igel zu sichern.

Familienberatung - Caritas der Diözese St. Pölten
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Wann Veranstaltung Veranstalter
18.04.2024 Vortrag - Gott im Alltag entdecken KBW
20.04.2024 Frühlingskonzert - 20.00 Uhr - VS Nöchling MV Nöchling
26.04.2024 Anbetungstag Pfarre Nöchling
01.05.2024 Fußwallfahrt nach Maria Taferl Pfarre Nöchling
01.05.2024 Maibaum aufstellen - 14.30 Uhr Maibaumkomitee
04.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
05.05.2024 Maiandacht - 15.00 Uhr in Gulling Pfarre Nöchling
08.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
11.05.2024 Erstkommunion Pfarre Nöchling
11.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
18.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
19.05.2024 Theater „Frühreif“ - 18.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
20.05.2024 Theater „Frühreif“ - 14.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
25.05.2024 Gewerbemesse- nach Nöchling schau ń - ab 15 Uhr Nöchlinger Gewerbetreibende
25.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
26.05.2024 Gewerbemesse- nach Nöchling schau ń - ab 10 Uhr Nöchlinger Gewerbetreibende
26.05.2024 Fest der Jubelpaare Pfarre Nöchling
28.05.2024 Musikschulstadl Musikschule Yspertal
29.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
31.05.2024 Theater „Frühreif“ - 20.00 Uhr - Pfarrstadl Nochilinga Stadl
09.06.2024 EU-Wahl Gemeinde 
09.06.2024 Frühschoppen Sportunion Nöchling
15.06.2024 Dämmerschoppen MV Nöchling
21.06.2024 Pokalturnier Stockschützen
22.06.2024 Sonnwendfeuer DKT Nöchling
22.06.2024 Vereins- und Juxturnier Stockschützen
23.06.2024 Sonnwendfeuer-Ersatztermin DKT Nöchling
30.06.2024 Priesterjubiläum-Messe mit anschließender Agape Pfarre Nöchling

Veranstaltungskalender www.noechling.gv.at

Vorankündigung Theater - Nochilinga-Stadl
Der Nochilinga-Stadl führt auch heuer im Mai im 
Pfarrstadl wieder eine Komödie auf. Diesmal wurde 
das Stück „FRÜHREIF!“ ausgewählt – ein Stück 
über einen Familienvater dessen übertriebene Sor-
ge um seine Teenagertochter ihn in die absurdesten 
Situationen bringt. Wie jedes Jahr wird für die Kin-
derkrebshilfe Wien/NÖ/Bgld gespielt. Man hofft die 
Spendensumme	von	bisher	€	130.000,-	wieder	um	ei-
niges steigern zu können. 
Für Unterhaltung Speis und Trank ist bestens ge-
sorgt.

Wir	 bitten	 um	 rechtzeitige	 Reservierung	
online	 auf	 www.nochilinga-stadl.at	 oder	 täglich	
ab	1�	Uhr	unter	0���	���	0��	��.

ACHTUNG: Aufgrund der Überlänge des Stückes bit-
ten wir reservierte Karten 30 min vor Beginn abzu-
holen.

Termine: siehe unten!

Nochilinga-Stadl
Thomas Leonhartsberger, Obmann Stv.
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Nöchlinger
Maibaumaufstellen

Herzliche Einladung
  

zum

Mittwoch, 1. Mai 2024

14.30 Uhr
beim Kindergarten

   Programm:
 • 14.30 Uhr Maibaumaufstellen
 • Musik: Zaumg´schwaßt
 • junge Volkstanzgruppe
 • Maibaumlosverkauf
 • Verlosung findet bei der 
   Gewerbemesse am 26. Mai statt!

Für die musikalische Umrahmung und für das
leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Das Maibaumkomitee der Marktgemeinde Nöchling
freut sich auf Ihren Besuch!

Der Reingewinn wird für „FIA-MI“ -
Der Fahrtendienst für Nöchling zur Verfügung gestellt!

mit Infostand zum Fahrtendienst
„FIA-MI“!


